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1 Beschreibung des Planvorhabens 

1.1 Anlass und Angaben zum Standort 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 175 „Im Mühlengrund“ befindet sich im Ortsteil Ueffeln 

und umfasst eine Fläche von 65.282 m². Es wird im Norden begrenzt von der „Dorfstraße“, im 

Westen vom „Mühlenesch“, im Süden von der Straße „Zum Steinbruch“. Richtung Osten 

grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche Flächen an.  

 

In der Stadt Bramsche und ihren Ortsteilen stehen nur wenige freie Wohnbaugrundstücke zur 

Verfügung. Dem gegenüber besteht ein nach wie vor unverändert hoher Bedarf, der sich aus 

zahlreichen konkreten Nachfragen nach Wohnbaugrundstücken ergibt. Aufgrund der vorge-

nannten Situation ergibt sich daher bauleitplanerischer Handlungsbedarf, weitere Wohnge-

biete auszuweisen. Planungsziel der Stadt ist es, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 175 die Voraussetzungen für eine sinnvolle städtebauliche Erweiterung der vorhandenen 

Bebauung im Bereich der südöstlichen Ortslage von Ueffeln zu schaffen. 

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Bramsche stellt das Plangebiet als 

Mischbaufläche (M) bzw. als Fläche für die Landwirtschaft dar. Parallel führt die Stadt Bram-

sche daher die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes durch. 

 

 

1.2 Aufgabenstellung und Scoping 

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 

eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Begründung ist der Umweltbericht. 

Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Um-

weltschutzes.  

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die verschiedenen Belange des Umweltschutzes einschließ-

lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Über die folgenden Schutzgüter 

können diese Belange erfasst werden: Mensch (inkl. Gesundheit), Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kulturgüter / sonstige Sachgüter 

und die Wechselwirkungen zwischen den zuvor genannten Schutzgütern. Des Weiteren sind 

die Auswirkungen auf die Umweltbelange, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-

ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu 

berücksichtigen.  

Die Inhalte des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 ergeben sich aus der 

Anlage zum BauGB, wobei nach § 2 BauGB die Gemeinde mit den Behörden (§ 4 Abs. 1 

BauGB) für jeden Bebauungsplan festlegt, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Er-

mittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Dieses Vorgehen wird Scoping ge-

nannt. Die Behörden wurden im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange von der Planung und den beabsichtigten Untersuchun-

gen unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-

prüfung aufgefordert. Die in diesem Rahmen eingegangenen Anregungen werden zur Kennt-

nis genommen bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens, Angaben zum Bedarf an Grund und Bo-

den sowie Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan Nr. 175 sieht folgende Nutzungen vor:  

 

Fläche insgesamt (Geltungsbereich):               ca. 65.282 m²  

- Allgemeines Wohngebiet                ca. 47.928 m² 

- Straßenverkehrsflächen                   ca. 5.193 m² 

- Öffentliche Grünflächen einschließlich Regenrückhaltebecken           ca. 12.161 m² 

 

Die in Zukunft mögliche Versiegelung ergibt sich aus der Versiegelung in den Wohngebieten 

und den Straßenverkehrsflächen. Unter Berücksichtigung der GRZ-Überschreitungsmöglich-

keiten der BauNVO ergibt sich eine Versiegelung von ca. 4,63 ha.  

 

Flächennutzungen Größe in m² Faktor Größe in m² 

Allgemeines Wohngebiet   

(Bestand) 

31.887 1,0* 31.887 

Allgemeines Wohngebiet  

(Planung, GRZ 0,4 zzgl. Über-

schreitung auf 0,6) 

16.041 0,6 9.624,6 

Straßenverkehrsfläche 5.193 1,0 5.193 

Versiegelung   46.704,6 

*  Aufgrund des vorhandenen Bestandes des Wohngebietes einschließlich bereits rechtlich zulässiger Bebauung 

nach § 34 BauGB wird hier der Faktor 1,0 angenommen. 

 

Bei der hier ermittelten Versiegelung handelt es sich nur teilweise um eine Neuversiegelung. 

Die vorhandenen und recht zulässigen Wohnbereiche und die vorhandenen Straßen lassen 

bereits eine Versiegelung von 33.744 m² zu, so dass die zulässige Neuversiegelung bei 12.961 

m² liegt. 

 

Die 41. FNP-Änderung sieht für das Plangebiet die Darstellung einer Wohnbaufläche vor. 

Aufgrund der größeren Detailschärfe wird bei der Eingriffs- und Kompensationsermittlung in 

diesem Umweltbericht (sh. Kapitel 11.3) auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes zurück-

gegriffen. 
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1.4 Regenerative Energien und Nutzung von Energie 

Insbesondere mit der „Klimanovelle“ des BauGB 2011 (Gesetz zur Förderung des Klimaschut-

zes bei der Entwicklung von Städten und Gemeinden) sind der Klimaschutz und damit einher-

gehend regenerative Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Die Belange von Klimaschutz und Klimaan-

passung sind im Verhältnis zu den anderen Belangen der Bauleitplanung gleichberechtigt ge-

geneinander und untereinander sachgerecht abzuwägen. Bei der vorliegenden Planung kom-

men regenerative Energien (z. B. Solaranlagen) nicht explizit zum Tragen. Die Anwendung 

weitergehender Maßnahmen bleibt dem zukünftigen Eigentümer vorbehalten, wird seitens der 

Stadt Bramsche aber nicht vorgeschrieben. 

 

 

2 Untersuchungsmethodik und Fachziele des Umweltschutzes 

2.1 Untersuchungsmethodik 

Bestandbeschreibung und -bewertung 

Gemäß der Anlage 1 Punkt 2. des BauGB umfasst der Umweltbericht u.a. eine Beschreibung 

und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile.  

In den Kapiteln 3 bis 3.6 erfolgt diese Bewertung jeweils schutzgutspezifisch, wobei ein be-

sonderes Gewicht auf die Herausstellung der Wert- und Funktionselemente mit besonderer 

Bedeutung gelegt wird (Methode der Bewertung). Im Rahmen der Bestandsbeschreibung und 

-bewertung werden ebenfalls Vorbelastungen berücksichtigt. 

 

Wirkungsprognose 

Gleichfalls hat der Umweltbericht gem. Anlage 1 Pkt. 2.b) zum BauGB eine Prognose über die 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung ( Status-Quo-Prog-

nose, vgl. Kapitel 7) und bei Durchführung der Planung ( Auswirkungsprognose) zu enthal-

ten. Hierzu erfolgt eine Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkungen. Grundsätzlich 

betrachtet, führt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen Umweltauswirkung. Es 

ist davon auszugehen, dass je wertvoller oder je empfindlicher ein Umweltbereich (↔ Funkti-

onsbereiche mit besonderer Bedeutung) ist und je stärker ein Wirkfaktor in diesem Bereich ist, 

desto sicherer ist von einer erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung auszugehen. 

 

Wirkfaktoren 

Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-, anlage- und betriebs-

bedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie auf de-

ren Wechselwirkungen zu unterscheiden.   

Im Anhang (Kapitel 11.1) sind die potentiellen Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Um-

weltgüter aufgelistet. In den jeweiligen Schutzgutkapiteln werden die planungsrelevanten Be-

einträchtigungen behandelt. 
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Umweltmaßnahmen 

Zu den umweltrelevanten Maßnahmen gehören: 

- Vermeidungsmaßnahmen (inkl. Schutzmaßnahmen), 

- Verminderungsmaßnahmen, 

- Ausgleichsmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) bzw. 

- Maßnahmen zur Wiederherstellung betroffener Funktionen 

 

Monitoring 

Gemäß § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB umfasst der Umwelt-

bericht die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-

wirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Überwachung wird als Monitoring 

bezeichnet. Für das Monitoring sind die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festlegungen 

bzgl. der Überwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden 

freigestellt sind. Zu solchen Überwachungsmaßnahmen können z. B. gehören: Artenkontrol-

len, Dauerbeobachtung von Flächen, Gewässergütemessungen oder Erfolgs-/Nachkontrollen 

von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings liegt lt. Gesetz aber nicht 

in der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Aus-

wirkungen. 

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-

hörden nach § 4 Abs.3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behörden 

verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Um-

weltauswirkungen zu informieren.1 

Des Weiteren hat gemäß § 4c im Zuge des Monitorings auch eine Überwachung der Durch-

führung von Darstellungen oder Festsetzungen gemäß § 1a Absatz 3 Satz 2 (Ausgleichsmaß-

nahmen im Plangebiet) und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 (externe Kompensa-

tionsmaßnahmen) zu erfolgen.  

 

Alternativen 

Gemäß Punkt 2d der Anlage zu § 2 Abs.4 BauGB sind im Planungsprozess anderweitige Pla-

nungsmöglichkeiten (Alternativen) zu berücksichtigen. Hierunter fallen alternative Bebauungs-

konzepte (inkl. Begründung zur Auswahl aus Umweltsicht) unter Berücksichtigung des Pla-

nungsziels sowie des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes. Die Angaben zu den 

Planungsalternativen können dem Kapitel 8 entnommen werden. 

 

 

2.2 Fachziele des Umweltschutzes 

Konkretere Zielvorstellungen ergeben sich aus der >Räumlichen Gesamtplanung< und aus 

der >Landschaftsplanung<2.  

 

 

 

                                                
1  Zu weiteren Ausführungen vgl.: STÜER & SAILER (2004) 
2  Explizit betont das Gesetz [§ 1 Abs.6 Punkt 7.g)], dass vorhandene Landschaftspläne oder sonstige umweltrechtliche Fach-

pläne für die Bestandsaufnahmen und -bewertungen heranzuziehen sind. 
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Räumliche Gesamtplanung 

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP): 

Für den Landkreis Osnabrück liegt ein RROP aus dem Jahre 2004 mit den Teilfortschreibun-

gen Einzelhandel 2010 und Energie 2013 vor. Die zeichnerische Darstellung des RROP 2004 

trifft für das Plangebiet keine Aussagen. Die nördlich befindliche Bundesstraße 218 wird als 

Hauptverkehrsstraße überregionaler Bedeutung dargestellt. 

 

Flächennutzungsplan (FNP): 

Der rechtswirksame FNP der Stadt Bramsche stellt das Plangebiet als Mischbaufläche (M) 

bzw. als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

 

Landschaftsplanung 

Landschaftsrahmenplan (LRP): 

Für den Landkreis Osnabrück liegt ein Landschaftsrahmenplan aus dem Jahre 1993 vor. Die-

ser stellt in der zeichnerischen Darstellung für das Plangebiet die wasserwirtschaftliche Maß-

nahme „Konkretisierung von Auflagen in vorhandenen Wasserschutzgebieten“ dar. Aussagen 

zu den abiotischen Schutzgütern und zum Landschaftsbild werden, sofern vorhanden und über 

die Informationen der aktuell online verfügbaren Kartenserver hinausgehend, an entsprechen-

der Stelle dieser Scoping-Unterlage berücksichtigt. 

 

Landschaftsplan (LP): 

Für die Stadt Bramsche liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahre 1995 vor. In den zeichneri-

schen Darstellungen werden folgende Aussagen getroffen: 

- Karte 1 „Landschaftseinheiten“: Das Plangebiet befindet sich an einem ausgedehnten 

grundwassernahen und grundwasserbeeinflussten Standort (Grundwassernahe Talsand-

gebiete).  

- Karte 4 „Arten und Lebensgemeinschaften – Wichtige Bereiche“: Für das Plangebiet wer-

den keine Aussagen getroffen.  

- Karte 5 „Landschaftsbild – Wichtige Bereiche“: Für das Plangebiet werden keine Aussagen 

getroffen.  

- Karte 8 „Klima/Luft“: Das Plangebiet wird als Wichtiger Bereich (K 1: Klimatisch relevantes 

Umfeld von Ueffeln) dargestellt. 

- Karte 9 „Beeinträchtigungen und Gefährdungen“: Das Plangebiet gilt (teils) als „Siedlungs-

gebiet mit Niederschlagsentwässerung ohne vorgeschaltetes Regenrückhaltebecken“. 

- Karte 10 „Landschaftsentwicklung“: Für das Plangebiet werden keine Aussagen getroffen.  
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3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

3.1 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7c 

BauGB) 

Bereiche mit einer besonderen Bedeutung als Wohnumfeldstrukturen sind nicht vorhanden. 

Ebenso wenig ist Freizeit- oder Tourismusinfrastruktur vorhanden. Die im Plangebiet gelege-

nen wohnbaulich genutzten Grundstücke weisen eine besondere Bedeutung für das Schutzgut 

Mensch auf.   

Von der nördlich des Plangebietes gelegenen Bundesstraße B 218 wirken Schallimmissionen 

auf das Plangebiet ein. Es wurde diesbezüglich eine schalltechnische Beurteilung erarbeitet 

(HEWES 2022). 

Aufgrund angrenzender und umliegender landwirtschaftlicher Nutzflächen ist mit landwirt-

schaftlich spezifischen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen zu rechnen. Diese werden her-

vorgerufen durch den landwirtschaftlichen Verkehr auf den Straßen sowie durch die Bearbei-

tung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie können jahreszeitlich und witterungsbedingt 

auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten (z. B. Mähdrusch, Boden-

bearbeitung). Die Immissionen sind unvermeidbar, im ländlichen Raum ortsüblich und müssen 

von den Anwohnern toleriert werden. 

 

 

3.2 Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Arten sowie Schutzgebiete und -

objekte (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Im Folgenden werden Biotope und Schutzgebiete als Lebensräume von Tieren und Pflanzen 

behandelt und ggf. weiterführende Angaben zu z. B. gefährdeten Arten gemacht.  

 

Biotoptypen 

Die Erfassung der Biotoptypen des Gebietes wurde im Dezember 2020 sowie Mai 2022 auf 

der Grundlage der zur Biotoptypenkartierung Niedersachsens erarbeiteten Methodik und Ar-

beitsanleitung mit Hilfe des Kartierschlüssels nach V. DRACHENFELS (2020 / 2021) durchge-

führt. Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

erfolgt anhand des Osnabrücker Kompensationsmodells (LK OSNABRÜCK, CLOPPENBURG, 

VECHTA 2016). Die Bestandsdarstellung (vgl. Anhang Kapitel 11.4) enthält die jeweiligen Buch-

stabenkombinationen der Biotoptypen (Codes) und eine fortlaufende Biotoptypennummerie-

rung. 

 

2.10.2 Strauch-Baumhecke (HFM) o. B. 

Hierbei handelt es sich um eine Strauch-Baumhecke – bestehend aus Erlen – im nordöstlichen 

Randbereich des Plangebietes, welche sich in östliche Richtung weiter fortsetzt. Da diese zu-

künftig in einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft liegt, wird von einem Erhalt ausgegangen. Somit bleibt diese Fläche ohne Bewer-

tung (o. B.). 

 

2.13.1 Sonstiger Einzelbaum (HBE) o. B. 

Südwestlich der Straße „Im Mühlengrund“ stockt eine markante Stieleiche. Diese wird zum 

Erhalt festgesetzt, somit bleibt dieses Gehölz ohne Bewertung (o. B.). 



Stadt Bramsche, Bebauungsplan Nr. 175 & 41. FNP-Änderung – Umweltbericht 10 / 43 

 

H:\BRAMSCHE\220481\TEXTE\ubr220412.docx  

2.16.3 Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS) Wertfaktor 1,7 

Hierbei handelt es sich um einen jungen Gehölzbestand, zumeist aus heimischen Arten (u.a. 

Holunder, Ahorn, Walnuss, Eiche) südlich des Bundesstraße B 218 zwischen vorhandenen 

Wohnbebauungen. Der Bestand reicht von strauchartigen Wüchsen bis hin zu Gehölzen mit 

geringem Brusthöhendurchmessern (BHD). 

 

4.13 Graben (FG) Wertfaktor 1,1 

Hierbei handelt es sich um einen kleinen Entwässerungsgraben, nördlich entlang der Strauch-

Baumhecke (sh. 2.10.2). Da dieser zukünftig in einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft liegt, wird von einem Erhalt ausgegangen. 

Somit bleibt diese Fläche ohne Bewertung. 

 

10.4 Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH) o. B. 

Hierbei handelt es sich um einen kleine Gras- und Staudenflur südlich des Bundesstraße B 

218 zwischen vorhandenen Wohnbebauungen. Da für diese Fläche bereits Baurecht nach § 

34 BauGB besteht, verbleibt diese ohne Bewertung (o. B.). 

 

11.1 Acker (A) Wertfaktor 1,0 

Das Plangebiet zeigt sich weitgehend als Acker. 

 

13.1.1 Straße (OVS)           o. B. 

Hierbei handelt es sich um die Straße „Im Mühlengrund“, welche als Straßenverkehrsfläche 

festgesetzt wird und somit ohne Bewertung (o. B.) bleibt. 

 

13.7.2 Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) / 12.6 Hausgarten (PH) o. B. 

Locker bebaute Einzelhäuser, teils mit dörflichem Charakter, südlich der Bundesstraße B 218, 

nördlich der Straße „Zum Steinbruch“ sowie östlich der Straße „Mühlenesch“ mit dazugehöri-

gen Gärten bzw. gartenähnlichen Bereichen. In den Gartenbereichen finden sich oft Koniferen 

sowie Ziergehölze und -gebüsche, vereinzelt sind größere Laubgehölze – u.a. eine große Ei-

che an der Straße „Mühlenesch“ vorhanden. Da die Gärten teils nicht betreten werden konn-

ten, waren diese Bereiche nicht vollständig einsehbar.  

Die vorhandenen Wohnbebauungen bleiben bestehen, daher bleibt dieser Biotoptyp ohne Be-

wertung (o. B.). 

 

Angrenzende Bereiche: 

Nördlich grenzt die Bundesstraße B 218, daran Wohnbebauungen sowie ackerbaulich ge-

nutzte Bereiche an. Östlich schließen ackerbauliche genutzte Flächen an. Südlich befindet 

sich die Straße „Zum Steinbruch“, die von einer Eichen-Baumreihe begleitet wird. Daran gren-

zen ackerbaulich genutzte Bereiche an. Westlich zeigen sich Wohnbebauungen. Ein Bezug 

zur freien Landschaft besteht (eingeschränkt) Richtung Osten sowie Süden. 

 

Biologische Vielfalt (Biodiversität)  

Der Begriff Biologische Vielfalt (Biodiversität) umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die 

Genunterschiede zwischen den Organismen einer Art und die Vielzahl der Lebensräume der 

Arten. Zur Operationalisierung der Biodiversität werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

 Rote Liste Pflanzen- und Tierarten / Rote Liste Biotoptypen  
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 Streng geschützte Arten bzw. Arten, die dem besonderen Artenschutz nach § 44 

BNatSchG unterliegen 

 Faunistische Funktionsbeziehungen/ Faunapotential 

 Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte 

 
Rote-Liste-Pflanzen- und Tierarten / Rote-Liste-Biotoptypen: 

Offizielle Angaben zu konkreten Vorkommen von Rote-Liste-Arten liegen nicht vor und wurden 

der Kommune auch nicht im Rahmen der Behördenanhörung nach § 4 Abs. 1 BauGB (vgl. 

Kap.1.2) mitgeteilt.  

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung ergaben sich keine zufälligen Funde von Rote-Liste-

Arten.  

Im Zuge der Planungen fanden faunistische Kartierungen zu der Artgruppe der Brutvögel 

(2021) und der Fledermäuse (2022) statt (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2022). Mit dem Gir-

litz und dem Star sind dort zwei Brutvogelarten nachgewiesen, die in der Roten Liste Nieder-

sachsens gelistet sind (RL 3). Aus dem nachgewiesenen Artenspektrum der Fledermausarten 

werden die Breitflügelfledermaus, der Große und der Kleine Abendsegler, die Zwergfleder-

maus, die Wasserfledermaus sowie die beiden Bartfledermausarten n ebenfalls in der Roten 

Liste geführt. Mögliche Betroffenheiten dieser Arten werden im Artenschutzbeitrag (sh. geson-

derten Artenschutzbeitrag IPW 2023) überprüft. 

 
Streng geschützte Arten / artenschutzrechtlich relevante Arten: 

Offizielle Angaben des amtlichen Naturschutzes zu streng geschützten Arten, bzw. zu arten-

schutzrechtlich relevanten Arten liegen für den Bereich des Plangebietes nicht vor.  

Ältere Laubbäume (BHD > 30 cm) und der vorhandene Gebäudebestand bieten prinzipiell Po-

tenzial als Quartierstandort (Fortpflanzungs- / Ruhestätte) für Fledermäuse, innerhalb des 

Plangebietes wurden jedoch keine Baumquartiere von Fledermäusen gefunden. Von der Art 

Zwergfledermaus wurden zwei Quartierverdachte und ein Balzquartier für die Zwergfleder-

maus in Wohngebäuden festgestellt. Die Gehölzbestände bieten Potenzial als Nahrungshabi-

tat für Fledermausarten, besondere Bedeutungen als Jagdhabitat für Fledermausarten konn-

ten nicht nachgewiesen werden. Die vorhandenen Gehölz- und Gebäudebestände sowie die 

Freiflächen des Plangebietes weisen weiterhin grundsätzlich eine allgemeine Lebensraumbe-

deutung (Nahrungshabitate und Brutplatzangebote) für europäische Vogelarten auf. Im Zuge 

der Planungen fanden faunistische Kartierungen zu der Artgruppe der Brutvögel (2021) und 

der Fledermäuse (2022) statt (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2022), die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen (Erläuterungsbericht) können dem jeweiligen Dokument entnommen werden. 

Im Artenschutzbeitrag zur vorliegenden Planung werden die Ergebnisse dieser Prüfungen und 

Untersuchungen benannt und im Hinblick auf die vorliegende Planung bewertet.  

 

Faunistische Funktionsbeziehungen /Faunapotenzial: 

Die vorhandenen Biotopstrukturen stellen grundsätzlich Lebensräume für Tiere mit mittlerer 

Bedeutung dar. Die relativ intensive Nutzung der betroffenen und direkt angrenzenden Flä-

chen des Eingriffsvorhabens, der Betrieb der bestehenden Wohngrundstücke, umgebenden 

Erschließungsstraßen und der insbesondere der nördlich verlaufenden B 218 („Dorfstraße“) 

sowie die intensive Nutzung der betroffenen und angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen (insbesondere der Ackerflächen) sind als Beeinträchtigung/ Vorbelastung (Deckungs-/ 

Nahrungsarmut, Lärm, Zerschneidungswirkung) faunistischer Habitatqualitäten einzustufen. 
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Ältere Laubbäume (BHD > 30 cm) und der vorhandene Gebäudebestand bieten prinzipiell Po-

tenzial als Quartierstandort (Fortpflanzungs- / Ruhestätte) für Fledermäuse, innerhalb des 

Plangebietes wurden jedoch keine Baumquartiere von Fledermäusen gefunden. Von der Art 

Zwergfledermaus wurden zwei Quartierverdachte und ein Balzquartier für die Zwergfleder-

maus in Wohngebäuden festgestellt. 

Die Gehölzbestände bieten Potenzial als Nahrungshabitat für Fledermausarten ohne beson-

dere Bedeutung, Die vorhandenen Gehölz- und Gebäudebestände sowie die Freiflächen des 

Plangebietes weisen weiterhin grundsätzlich eine allgemeine Lebensraumbedeutung (Nah-

rungshabitate und Brutplatzangebote) für europäische Vogelarten sowie weiterer Tierarten 

ohne besondere ökologische Ansprüche oder naturschutzfachlicher Bedeutung auf.  

Im Zuge der Planungen fanden faunistische Kartierungen zu der Artgruppe der Brutvögel 

(2021) und der Fledermäuse (2022) statt (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2022), die Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen (Erläuterungsbericht) können dem jeweiligen Dokument ent-

nommen werden Im Artenschutzbeitrag zur vorliegenden Planung werden die Ergebnisse die-

ser Prüfungen und Untersuchungen benannt und im Hinblick auf die vorliegende Planung be-

wertet.  

Im Ergebnis einer Relevanzprüfung und der durchgeführten Untersuchungen kann davon aus-

gegangen werden, dass durch die vorgesehene Planung kein Tierlebensraum hoher oder sehr 

hoher Bedeutung erheblich betroffen sein wird und somit die Lebensraumfunktionen über die 

Erfassung und Bewertung der Biotoptypen im Bereich der Eingriffsflächen erfolgen kann. 

 
Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte: 

Eine Sichtung des Map-Servers der Niedersächsischen Umweltverwaltung3 liefert folgende 

Ergebnisse für das Plangebiet:  

 Das Plangebiet liegt im Naturpark „Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Os-

nabrücker Land - TERRA.vita“ (Kennzeichen: NP NDS 00004).  

 Das nächstgelegene Schutzgebiet (Landschaftsschutzgebiet „Wiehengebirge und 

Nördliches Osnabrücker Hügelland“; Kennzeichen: LSG OS 00050 befindet sich ca. 

25 m südlich des Plangebietes. In ca. 775 m südwestlicher Entfernung liegt das Na-

turdenkmal „Hülsenbusch“ (Kennzeichen: ND OS 00001). Darüber hinaus sind inner-

halb eines Radius von 1 km keine weiteren Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, Ge-

schützten Landschaftsbestandteile und Landschaftsschutzgebiete vorhanden.  

 Für die Stadt Bramsche liegt eine Baumschutzsatzung vor. 

 Avifaunistisch wertvolle Bereiche für Gast- oder Brutvögel, für die Fauna wertvolle Be-

reiche oder Biotope mit landesweiter Bedeutung werden nicht für das Plangebiet dar-

gestellt. Ca. 355 m südöstlich des Plangebietes befindet sich ein für Brutvögel wert-

voller Bereich mit der Bewertungsstufe „Status offen“ (Kenn-Nr. Teilgebiet: 3513.3/2; 

Bewertung 2006), welcher teilflächig von einem für Fauna wertvollen Bereich mit der 

Bewertungsstufe „Status offen“ (Gebietsnummer: 3512017; Kriechtiere, Lurche, Heu-

schrecken) überlagert wird. Ca. 390 m südlich des Plangebietes befindet sich Biotop 

mit landesweiter Bedeutung (Gebietsnummer: 3512095). 

 

                                                
3  NIEDERSÄCHSISCHE UMWELTKARTEN, Map-Server des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz. 

Abgerufen am 19.01.2023 von https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 
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Auswertung des digitalen Umweltatlas des Landkreises Osnabrück 

Der digitale Umweltatlas des Landkreises Osnabrück trifft hinsichtlich der Ausweisung von 

Schutzgebieten oder -objekten keine vom Kartenserver der Nds. Umweltverwaltung abwei-

chenden Aussagen.  

 

Zusammenfassend ist fest zu halten, dass die vorhandenen Strukturen und Funktionen auf 

keine besondere biologische Vielfalt hinweisen. Es handelt sich um einen Bereich mit Grund-

funktionen bzgl. dem Erhalt der Biodiversität. 

 

 

3.3 Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Zu den abiotischen Schutzgütern gehören Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft. 

 

Fläche 

Bereits bebaute bzw. versiegelte Flächen liegen in Form der vorhandenen Wohnbebauungen 

vor. Unversiegelte Flächen sind innerhalb des Plangebietes in Form von Hausgärten bzw. 

hausgärtenähnlichen Nutzungen, den ackerbaulich genutzten Flächen sowie einem Entwäs-

serungsgraben vorhanden. Aufgrund ihrer derzeitigen Nutzung und/oder angrenzenden Nut-

zungen handelt es sich bei diesen unversiegelten Flächen jedoch weitgehend um anthropogen 

überprägte Bereiche. 

 

Boden 

Die Sichtung des NIBIS®-KARTENSERVER (2017)4 des Landesamtes für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG) hat ergeben, dass im Plangebiet der Bodentyp „Mittlerer Podsol“ vorhanden 

ist. Dieser ist in der Karte „Suchräume für schutzwürdige Böden“ (NIBIS®-KARTENSERVER 2018 

a)5 des LBEG nicht verzeichnet und somit als durchschnittlich bedeutsam einzustufen. Die 

Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) wird gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER (2018 b)6 als 

sehr gering“ (südlicher Bereich) bzw. „gering“ (nördlicher Bereich) eingestuft. Darüber hinaus 

liegt innerhalb des Plangebietes eine geringe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Verdich-

tung und eine sehr geringe standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit vor (NIBIS®-KAR-

TENSERVER 2017 b)7.  

Im NIBIS®-KARTENSERVER (2000 e)8 und im digitalen Umweltatlas des Landkreises Osnabrück 

werden für das Plangebiet keine Altlasten dargestellt.  

 

Wasser 

Oberflächengewässer: Im Plangebebiet ist ein kleiner Entwässerungsgraben vorhanden.  

                                                
4  NIBIS®-KARTENSERVER (2017 a): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50). - Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
5  NIBIS®-KARTENSERVER (2018 a): Suchräume für schutzwürdige Böden (BK50). - Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
6  NIBIS®-KARTENSERVER (2018 b): Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit). - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
7  NIBIS®-KARTENSERVER (2017 b): Bodenverdichtung (Auswertung BK50). - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
8  NIBIS®-KARTENSERVER (2000): Altlasten. - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen 

am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
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Grundwasser: Gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER (2022)9 lag die Grundwasserneubildungs-

rate innerhalb des Plangebietes im 30-jährigen Jahresmittelwert (1991-2020) weitgehend bei 

>250-300 mm/a. Im nordwestlichen Bereich lag diese bei >300-350 mm/a und am südlichen 

Randbereich bei >450-500 mm/a. Somit liegt weitestgehend ein Bereich mit besonderer Be-

deutung vor. Die Unterscheidung in Bereiche mit besonderer bzw. allgemeiner Bedeutung er-

folgt anhand der „Anwendung der RLBP bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen (Stand 

März 2011)“. Dabei nehmen Grundwasserneubildungsraten > 250 mm/a eine besondere Be-

deutung, Grundwasserneubildungsraten ≤ 250 mm/a eine allgemeine Bedeutung ein. Bei dem 

überwiegenden Teil des Plangebietes handelt es sich jedoch um einen Bereich mit allgemeiner 

Bedeutung. 

Das Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten wird als „gering“ angegeben 

(NIBIS®-KARTENSERVER 1982 g)10, woraus eine hohe Empfindlichkeit des Grundwassers ge-

genüber Schadstoffeinträgen resultiert.  

Wasserschutzgebiete: Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet „Thiene-

Plaggenschale“ (Gebietsnummer: 03459402105) sowie Trinkwassergewinnungsgebiet 

„Thiene“ (Gebietsnummer: 03459402103).  

Überschwemmungsgebiete: Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Überschwemmungs-

gebieten.  

 

Klima und Luft, Klimawandel / Klimaanpassung 

In der Karte 8 „Klima/Luft“ des Landschaftsplanes wird das Plangebiet als wichtiger Bereich 

(K 1: Klimatisch relevantes Umfeld von Ueffeln) dargestellt. Das Plangebiet liegt am südöstli-

chen Siedlungsrandbereich von Ueffeln und stellt sich größtenteils als unversiegelte Ackerflä-

che (Freifläche / Freilandbiotop) dar. Freilandbiotope dienen der Produktion von Kaltluft, wel-

che in thermisch belasteten Bereichen (Siedlungsbereiche mit hohen Versiegelungsgraden) 

temperaturausgleichend wirken kann. Im Umfeld des Plangebietes liegen jedoch keine ther-

misch belasteten Bereiche vor. Die Freilandbiotope haben innerhalb des Plangebietes somit 

nur eine untergeordnete Funktion. Die im Plangebiet vorhandenen Gehölzstrukturen dienen 

aufgrund ihrer geringen Größe zudem nur einer eingeschränkten Produktion von Frischluft 

bzw. haben nur eine eingeschränkte lufthygienische Wirkung. 

 

 

3.4 Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Das Plangebiet wird vornehmlich von einer Ackerfläche sowie von einer locker bebauten Ein-

zelhaussiedlung mit dazugehörigen Gärten geprägt. Landschaftsbildprägende sowie struktu-

rierende Grün-/Gehölzbestände liegen nicht vor. Die vorhandene Bebauung sowie die nördlich 

angrenzende Bundesstraße B 218 sind als Vorbelastung des Orts-/Landschaftsbildes anzu-

sehen. Das Plangebiet weist insgesamt eine durchschnittliche Bedeutung für das Orts-/Land-

schaftsbild auf. 

 

 

                                                
9  NIBIS®-KARTENSERVER (2022): Grundwasserneubildung mGrowa22 1:50.000. - Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 
10  NIBIS®-KARTENSERVER (1982): Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung. - Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie (LBEG), Hannover. Abgerufen am 19.01.2023 von http://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 



Stadt Bramsche, Bebauungsplan Nr. 175 & 41. FNP-Änderung – Umweltbericht 15 / 43 

 

H:\BRAMSCHE\220481\TEXTE\ubr220412.docx  

3.5 Kultur- und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

Die im Plangebiet vorhandenen Bebauungen sind als Sachgüter anzusehen. Darüber hinaus-

gehende Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht bekannt. 

 

 

3.6 Europäisches Netz – Natura 2000 (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

Eine Sichtung des Map-Servers der Niedersächsischen Umweltverwaltung und des Digitalen 

Umweltatlas des Landkreises Osnabrück hat ergeben, dass das nächstgelegene Natura 2000-

Gebiet ca. 380 m südlich des Plangebietes liegt. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet 

„Gehn“ (EU-Kennzahlen: 3512-332). Aufgrund dieser Entfernung wird davon ausgegangen, 

dass durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

des FFH-Gebietes bedingt werden. 

 

 

3.7 Wechselwirkungen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB) 

Die einzelnen schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen im Sinne der Ökosystemtheorie 

können an dieser Stelle nicht vollständig erfasst und bewertet werden. In der Praxis hat sich 

bewährt, nur die entscheidungserheblichen Umweltkomplexe mit ausgeprägten Wechselwir-

kungen darzustellen; i.d.R. handelt es sich hier um Ökosystemtypen oder auch Biotopkom-

plexe mit besonderen Standortfaktoren (extrem trocken, nass, nährstoffreich oder -arm). 

Gleichfalls können zu den entscheidungserheblichen Umweltkomplexen Bereiche mit hoher 

kultureller oder religiöser Bedeutung hinzugezählt werden: 

Innerhalb des Plangebietes kommen keine Biotop- oder Umweltkomplexe mit besonderer 

Empfindlichkeit oder Bedeutung vor. Daher wird die Planung zwar aufgrund der zu erwarten-

den Neuversiegelung zu Auswirkungen in allen Schutzgutbereichen führen, erhebliche nach-

teilige Auswirkungen im Bereich komplexer schutzgutübergreifender Wechselwirkungen wer-

den durch die Planung aber nicht bedingt.  

 

3.8 Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j 

BauGB)  

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von 

Unfällen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen können 

bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist. Im Plangebiet sowie seinem näheren Umfeld sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine Betriebe oder Anlagen vorhanden, die als Störfallbe-

trieb im Sinne der 12. BImSchV / KAS 18 einzustufen sind bzw. innerhalb dessen angemes-

senen Sicherheitsabstandes sich das Plangebiet befindet. Gefährdungen durch Hochwasser 

sind nicht zu erwarten, das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten und 

in den für das Land Niedersachsen vorliegenden Hochwassergefahren- bzw. -risikokarten sind 

keine Darstellungen getroffen.  
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4 Wirkungsprognose 

4.1 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 

des Vorhabens 

4.1.1 Methodische Vorgehensweise 

Basierend auf den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 175 werden die Auswirkungen auf 

die Umwelt, in den nachfolgenden Unterkapiteln schutzgutbezogen, im Detail beschrieben und 

anschließend zusammengefasst bewertet. Hierbei ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen zu unterscheiden. Ein Überblick über mögliche Wirkfaktoren wird in der 

nachfolgenden Tabelle gegeben. 

 
Tabelle 1: Zu erwartende relevante Projektwirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Lagerflächen 

Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterungen und Lichtreize durch Baubetrieb 

Lärm, Erschütterungen und ggf. Lichtreize durch Baubetrieb 

Ggf. Zwischenlagerung von Erdmassen (Bodenmieten) 

Anlagebedingte Wirkungen 

Versiegelung/ Teilversiegelung durch die Bebauung (inkl. Nebenanlagen) 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Gebäude / Gebäudeteile 

Flächenverluste durch Bodenauftrag oder -abtrag 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Von der nördlich des Plangebietes gelegenen Bundesstraße B 218 wirken Schallimmissionen 

auf das Plangebiet ein. Es wurde diesbezüglich eine schalltechnische Beurteilung erarbeitet (HE-

WES 2022). 

Lärm und optische Störreize bezogen auf die Fauna und auf Habitatfunktionen besitzen z.T. sehr 

unterschiedliche Wirkintensitäten und -zonen und sind artgruppen- und artspezifisch. Zur Ermitt-

lung der nachteiligen Beeinträchtigungen wird der Stand des Wissens sowie die allgemeine Art-

/ und Ortskenntnis der Planer und der beteiligten jeweiligen Faunaexperten/ -kartierer für die 

untersuchten Artgruppen berücksichtigt.  

 

Die Aufgabe der Bauleitplanung ist nach § 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung von 

Grundstücken in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Es handelt sich hierbei um eine 

sogenannte „Angebotsplanung“. Die konkreten Bauabläufe (zeitlich sowie inhaltlich bspw. im 

Hinblick auf eingesetzte Maschinen) und spätere Realisierungen (z. B. Gebäude, Straßen / 

Wege) sind auf dieser Planungsebene nicht bekannt bzw. nicht Inhalt eines Flächennut-

zungs- und / oder Bebauungsplanes.  

Daher können hinsichtlich baubedingter Auswirkungen auf dieser Planungsebene keine de-

taillierten Aussagen getroffen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die durch die 

vorliegende Planung vorbereiteten Bautätigkeiten Dauer, Art und Ausmaß vergleichbarer Bau-

tätigkeiten nicht überschreiten werden. Zudem sind baubedingte Auswirkungen lediglich zeit-

lich befristeter Art und die Bautätigen sind angehalten, die anerkannten Regeln der Technik 

und Regelungsbereiche einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Umweltschadensge-

setz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeits-

stättenverordnung), u.a. zum allgemeinen Schutz der Umwelt sowie speziell der Gewässer, 

des Bodens, der geschützten Arten und der natürlichen Lebensräume einzuhalten. Hierdurch 
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werden Schäden an Schutzgütern von Natur und Landschaft und auch die Risiken von Unfäl-

len während der Bauzeit vermindert.  

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass keine grundsätzlichen nachteiligen baubeding-

ten Auswirkungen zu erwarten sind. Soweit bspw. schützenswerte bzw. zu erhaltende Biotop- 

oder Gewässerstrukturen durch Bautätigkeiten beeinträchtigt werden könnten und durch ent-

sprechende Maßnahmen (z. B. Bauzaun) zu sichern sind, wird dieses im entsprechenden 

Schutzgutkapitel gesondert aufgeführt.  

Ebenso ist mit Blick auf betriebsbedingte Auswirkungen festzuhalten, dass auf Ebene einer 

Angebotsplanung keine Angaben zu der tatsächlichen Ausgestaltung der im Plangebiet er-

möglichten Bebauung bzw. Nutzung vorliegen. Daher können ebenfalls keine detaillierten Aus-

sagen zu betriebsbedingten Auswirkungen getroffen werden. Zur Abschätzung betriebsbe-

dingter Auswirkungen werden deshalb allgemeingültige Annahmen zu Grunde gelegt. 

Soweit erkennbare Beeinträchtigungen durch Gegenmaßnahmen vermieden oder, falls dies 

nicht möglich ist, gemindert werden können, wird dies erläutert. Neben den Ausführungen zu 

den negativen Auswirkungen der Planung werden, sofern vorhanden, auch die mit der Planung 

verknüpften positiven Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. 

zur Reduzierung von Beeinträchtigungen sind im Einzelnen in Kapitel 5 beschrieben. Der De-

tailierungsgrad der Wirkungsabschätzung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit der Verände-

rungen hängen von der jeweiligen Auswirkung ab.  

 

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen wird der Ansatz der Rahmenskala nach KAI-

SER (2013) verwendet. Hierbei werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen je nach In-

tensität bzw. Schwere der Wirkung einer Bewertungsstufe zugeordnet. In der nachfolgenden 

Tabelle 2 werden die Bewertungsstufen sowie die jeweiligen Einstufungskriterien vorgestellt.  

 
Tabelle 2: Rahmenskala für die Bewertung der Umweltauswirkungen (KAISER 2013, aktualisiert 

nach KAISER 2004) 

Stufe und 

Bezeichnung 

Einstufungskriterium 

IV 

Unzulässigkeits-

bereich 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden über-

schritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen 

der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, die nach 

den einschlägigen Rechtsnormen nicht überwindbar sind.  

III 

Zulässigkeits-

grenzbereich  

 

(optionale Un-

tergliederung) 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden über-

schritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen 

der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstiger Beeinträchtigungen statt, die nach 

den einschlägigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise aus Gründen des überwie-

genden öffentlichen Interesses oder des Allgemeinwohles bzw. aufgrund anderer 

Abwägungen überwindbar sind. In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden 

Beeinträchtigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener Schutz-

gutausprägungen kann der Zulässigkeitsgrenzbereich untergliedert werden.  

II  

Belastungsbe-

reich 

 

(optionale Un-

tergliederung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, so dass sich dar-

aus nach den einschlägigen Rechtsnormen eine rechtliche Verpflichtung ableitet, 

geeignete Maßnahmen zu Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigungen 

sind auch ohne ein überwiegendes öffentliches Interesse oder Allgemeinwohl 

bzw. anderer Abwägungen zulässig. In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener 

Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich untergliedert werden. 
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Stufe und 

Bezeichnung 

Einstufungskriterium 

I  

Vorsorgebereich 

Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzgutes erreicht nicht das Maß 

der Erheblichkeit, ist aber unter Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, beispiels-

weise auch bei der Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder Ver-

minderung der Beeinträchtigung. Aufgrund der geringen Schwere der Beeinträch-

tigung führt diese nicht zu einer rechtlich normierten Verpflichtung, geeignete 

Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen.  

0  

belastungsfreier 

Bereich 

Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst 

+ 

Förderbereich 

Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut bei-

spielsweise durch eine Verminderung bestehender Umweltbelastungen.  

 

4.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die nachfolgenden Übersichten beschreiben die zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-

bens auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, aufgeteilt nach 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen. 

 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Da es sich im Falle der vorliegenden Bauleitplanung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ 

handelt, können lediglich allgemeine Angaben zu baubedingten Auswirkungen sowie keine 

detaillierten Angaben zu anlagebedingten Auswirkungen gemacht werden (vgl. Kapitel 4.1.1). 

Von der Planung sind keine Bereiche mit einer besonderen Bedeutung als Wohnumfeldstruk-

turen und keine Freizeit- oder Tourismusinfrastrukturen betroffen. 

Während der Bauphase sind die eingesetzten Transport- und Baufahrzeuge und Maschinen 

mit Umweltauswirkungen verbunden. Dies können im Einzelnen sein: Lärm, Staubentwick-

lung, Erschütterungen, eingeschränkte Nutzbarkeit der Wege sowie Nah- und Fernsicht auf 

aufragende Geräte, wie z. B. Kräne. Diese Beeinträchtigungen bestehen lediglich temporär 

während der Bauphase und können durch eine optimale Zuwegungs- und Baustelleneinrich-

tung und zügige Bauabwicklung vermieden bzw. vermindert werden. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Von der nördlich des Plangebietes gelegenen Bundesstraße B 218 wirken Schallimmissionen 

auf das Plangebiet ein. Es wurde diesbezüglich eine schalltechnische Beurteilung erarbeitet 

(HEWES 2022). Dort heißt es (S. 10): 

Die Beurteilungspegel durch den Straßenverkehr betragen tags bis zu 69 dB(A) und nachts 

bis zu 63 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags bis zu 14 dB(A) und 

nachts bis zu 18 dB(A) überschritten. An den Außenwohnbereichen (Gärten) betragen die Be-

urteilungspegel bis zu 63 dB(A) tags. Der Orientierungswert wird bis zu 8 dB(A) überschritten. 

Es sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
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Da die Orientierungswerte der DIN 18005 nicht eingehalten werden können, sind passive 

Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Unter passive Schallschutzmaßnahmen fällt, neben ei-

ner ausreichenden Dimensionierung der Außenbauteile (Wände, Fenster, …) auch eine ge-

eignete Baukörper- und Grundrissgestaltung. Ergänzend werden zur Ermittlung der Schall-

dämmung der Außenbauteile die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 41092 ausgewie-

sen. Aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln lässt sich das erforderliche bewertete Bau-

schalldämm-Maß der Außenbauteile R’w,ges
3 unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Raumarten ableiten. 

Die Bereiche mit einem Beurteilungspegel über 62 dB(A) werden gekennzeichnet. Für Außen-

wohnbereiche nördlich der eingezeichneten Linien wäre eine mögliche Schallschutzmaß-

nahme beispielweise die Errichtung eines Wintergartens oder die Errichtung einer Schall-

schutzwand. 

Im direkten Umfeld des Plangebietes befinden sich landwirtschaftliche Flächen. Innerhalb des 

Plangebietes ist deshalb mit Immissionen (Staub, Geruch usw.) durch die umliegende land-

wirtschaftliche Nutzung zu rechnen. Die aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung auftre-

tenden Immissionen sind als ortsübliche Vorbelastung anzuerkennen. 

 

 

4.2.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Anlage- und Baubedingte Auswirkungen 

Die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme stellt prinzipiell den wesentlichen Ein-

griff in die Biotopfunktion dar. Anlage- oder baubedingte Flächeninanspruchnahmen sind in 

ihrer Auswirkung nicht unterscheidbar, da auch bei baubedingten, d.h. zeitlich begrenzten Flä-

cheninanspruchnahmen, die Bestände vollständig zerstört werden. Hier ist vor allem die Über-

planung von Offenland-Lebensraum (Acker) sowie eines kleinflächigen Gehölzbestandes 

(standortgerechter Gehölzbestand) zu nennen. Die Überplanung des Biotoptypen-Bestandes 

führt zu einer direkten Zerstörung des ursprünglichen Lebensraumes von Tieren, hervorgeru-

fen z. B. durch die geplante Flächeninanspruchnahme, Bebauung und Versiegelung. Die ur-

sprünglichen Lebensraumfunktionen gehen damit an dieser Stelle vollständig verloren, was je 

nach Größe des Verlustes und des verbleibenden Tierlebensraumes zu einer mehr oder we-

niger starken Veränderung der Tierlebensgemeinschaften führen kann. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte, akustische und optische Störreize wirken insbesondere auf Vögel, wobei 

hier artbezogen erhebliche Unterschiede in den Empfindlichkeiten bestehen, so dass die Er-

heblichkeit der Beeinträchtigungen jeweils einzelfallbezogen und verbal-argumentativ betrach-

tet wird. Für die Fledermäuse sind betriebsbedingte Wirkungen insbesondere im Hinblick auf 

Lichtimmissionen zu berücksichtigen. Relevant wären hier, falls vorhanden, beispielsweise 

Auswirkungen auf Waldbereiche, in denen lichtempfindliche Arten (Gattung Myotis und Brau-

nes Langohr) vorkommen. Weiterhin, falls vorhanden, Flugrouten/ Transferwege mit besonde-

rer Bedeutung an denen es für Fledermäuse, welche den Raum zu Transferwegen nutzen 

wollen, zu Blendwirkungen kommen könnte. 
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Zusammenfassende Auswirkungsprognose: 

Von der Planung ist mit dem Acker (Biotoptyp Nr. 11.1 – A) ein weniger empfindlicher Biotoptyp 

betroffen (nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell Biotoptypen mit einem Wertfaktor 

von 0,6 bis 1,5). Mit dem standortgerechten Gehölzbestand (Biotoptyp Nr. 2.16.3 - HPS) ist 

ein empfindlicher Biotoptyp betroffen (nach dem Osnabrücker Kompensationsmodell Biotopty-

pen mit einem Wertfaktor von 1,6 bis 2,5). Die Überplanung des Biotoptypen-Bestandes führt 

allgemein zu einem Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere und ist somit als erhebli-

cher Eingriff für das Schutzgut Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (sh. Kapitel 5) verbleiben jedoch keine erheblich 

nachteiligen Auswirkungen. 

Schutzgebiete oder -objekte nach BNatSchG bzw. NNatSchG sind von der Planung nicht be-

troffen. Auswirkungen auf den Naturpark „Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osn-

abrücker Land - TERRA.vita“ sind nicht zu erwarten. 

Die Planung führt zu keiner Überplanung oder erheblichen Beeinträchtigung von Rote-Liste-

Arten/Rote-Liste-Biotopen. Es werden ebenfalls keine bedeutsamen faunistischen Funktions-

räume von der Planung unmittelbar oder mittelbar betroffen. Für die vorkommenden, Brutvo-

gelarten können die möglichen Erfüllungen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 

44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG über die formulierten Maßnahmen zur Baufeldräumung (sh. Kapitel 

4.2.1) ausgeschlossen werden. Brutvogelarten mit besonderer Planungsrelevanz sind von der 

Planung nicht betroffen. Bei den vorkommenden „Allerweltsarten“ wird davon ausgegangen, 

dass das Planvorhaben unter Berücksichtigung der im Zuge der Eingriffsregelung erforderli-

chen Kompensationsmaßnahmen und wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit 

günstigen Erhaltungszustandes zu keinen artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen füh-

ren wird und die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatschG nicht 

erfüllt sind. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung bzw. der Eintritt der Erfüllung von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG von im Plangebiet vorkommenden Fle-

dermausarten oder deren relevanten Habitaten/ Lebensstätten sind nicht zu erwarten, da die 

Flächen des Plangebiete lediglich eine allgemeine Bedeutung für die lokalen Fledermausarten 

aufweisen, keine lichtempfindlichen Waldarten vorkommen und dort von keiner Art wichtige 

Flugrouten, Quartiere oder essentielle Nahrungshabitate in den Eingriffsbereichen festgestellt 

werden konnten (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2022).  

 

 

4.2.3 Fläche 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase werden neben der Fläche des eigentlichen Baukörpers ebenfalls 

Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen sowie Transportwege (vgl. Kapitel 4.2.2) in An-

spruch genommen. Diese Bereiche werden jedoch in der Regel nicht versiegelt und lediglich 

temporär genutzt. Nach Beendigung der Bautätigkeiten sind diese Bereiche wiederherzurich-

ten. Freiflächen werden ggf. gärtnerisch angelegt. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von ca. 6,53 ha. Die vorliegende Planung bedingt 

in erster Linie die Inanspruchnahme unversiegelter, anthropogen geprägter Flächen (Acker) 

sowie eines kleinflächigen Gehölzbestandes (standortgerechter Gehölzbestand). Mit Blick auf 

das Schutzgut Fläche ist festzuhalten, dass mit der vorliegenden Planung innerhalb des Plan-

gebietes eine Flächeninanspruchnahme durch Bebauungen und sonstigen Versiegelungen in 

Höhe von ca. 4,67 ha bzw. 1,3 ha Neuversiegelung ermöglicht wird. Des Weiteren kommt es 

durch die Anlage von (öffentlichen) Grünflächen einschließlich Regenrückhaltebecken bzw. 

Hausgärten zu einer weiteren Flächeninanspruchnahme von ca. 1,86 ha.  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 

sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 

Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 

 

4.2.4 Boden 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Anlage der Baustelleneinrichtungsflächen wird der Bodenluft- und Bodenwasser-

haushalt verändert sowie Boden verdichtet. Zu den baubedingt tangierten Flächen zählen 

Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Transportwege. Als Transportwege sind, so-

weit möglich, vorhandene Wege zu nutzen bzw. Wege auf Flächen anzulegen, die im Zuge 

der Vorhabensumsetzung bereits für die Versiegelung vorgesehen sind. Bei diesen Wegen 

handelt es sich um bereits oder künftig versiegelte bzw. verdichtete Flächen, die unnötige Be-

einträchtigung von Böden mit lockerer Aggregierung wird reduziert. So soll der Versiegelung 

bzw. Verdichtung von Bodenflächen Einhalt geboten werden. Diesbezüglich ist zudem festzu-

halten, dass innerhalb des Plangebietes gemäß dem NIBIS®-KARTENSERVER (2020 d) nur eine 

geringe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung und eine sehr geringe 

standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit vorliegt. Grundsätzlich sind die anstehenden 

Bautätigkeiten nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen, dem allgemeinen 

Schutz der Umwelt ist durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. 

Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung) nachzukommen. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Planung wird innerhalb des Plangebietes eine Versiegelung in Höhe von ca. 4,67 ha 

bzw. Neuversiegelung von ca. 1,3 ha zugelassen. Die Versiegelung führt zum Verlust aller 

Bodenfunktionen. Aus Sicht des Schutzgutes Boden liegen keine Bereiche mit besonderer 

Bedeutung im Plangebiet vor. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden über die Kompen-

sationsmaßnahmen für die Lebensraumfunktionen ersetzt. Diesbezüglich ist zu berücksichti-

gen, dass die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden über eine Aufwertung von Boden-

funktionen im Rahmen der biotopspezifischen (multifunktional wirksamen) Kompensations-

maßnahmen nur in begrenztem Maße ersetzt werden können. Eine vollständige Wiederher-

stellung von Bodenfunktionen ist jedoch nicht möglich. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 

sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 

Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 

 

 

4.2.5 Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine Verunreinigung des Grund- oder Oberflächenwassers während der Bauphase durch den 

Eintrag von Öl, Kraftstoff, Schmiermittel u.ä. kann z. B. bei Unfällen nicht ausgeschlossen 

werden. Von erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen des Grund- oder Oberflächenwas-

sers wird jedoch nicht ausgegangen (vgl. Kapitel 4.1.1). Die anstehenden Bautätigkeiten sind 

nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen, dem allgemeinen Schutz der Um-

welt ist durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Umweltscha-

densgesetz, Gefahrstoffverordnung) nachzukommen. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die geplante Versiegelung kommt es zu einem Verlust von Infiltrationsraum. Mit einer 

Grundwasserneubildungsrate von weitestgehend von >250-300 mm/a (30-jähriger 

Jahresmittelwert von 1991-2020) sowie teilflächig von >300-350 mm/a sowie >450-500 mm/a 

liegen Bereiche mit besonderer Bedeutung vor. Die Planung führt somit zu einer zusätzlichen 

Flächenversiegelung innerhalb eines Bereiches mit einer vorwiegend hohen 

Grundwasserneubildungsrate. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 

sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 

Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. Innerhalb des Plangebietes 

besteht ein geringes Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten. Da es sich 

bei der Ausweisung eines Wohngebietes nicht um eine Planung mit besonders erhöhter 

Grundwasserverschmutzungsgefährdung handelt, ist nicht mit erheblichen 

Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität zu rechnen. 

 

 

4.2.6 Klima und Luft 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Mit dem Betrieb von Baufahrzeugen und Maschinen bestehen temporär baubedingte Auswir-

kungen auf das Schutzgut Klima / Luft durch den Eintrag von Schadstoffen (SO, NOx, CO). 

Für das geplante Vorhaben können die Schadstoffeinträge während der Bauphase nicht nach 

Art und Ausmaß erfasst werden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist jedoch davon auszu-

gehen, dass es nicht zu erheblichen Auswirkungen kommt. 

In der Karte 8 des Landschaftsplanes der Stadt Bramsche wird das Plangebiet als Wichtiger 

Bereich (K 1: Klimatisch relevantes Umfeld von Ueffeln) dargestellt. Durch die Planung gehen 
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jedoch keine Elemente mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft verloren. Es 

kommt zwar zu einem Verlust von Teilen kaltluftproduzierender Flächen (Acker) sowie klein-

flächiger frischluftproduzierender Flächen (kleinflächiger Gehözbestand), bei dem Plangebiet 

und seinem näheren Umfeld handelt es sich jedoch aufgrund seiner Lage und den angrenzen-

den bzw. umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen um keinen thermisch belasteten Be-

reich. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nach Umsetzung der Planung ist nicht mit einem signifikant erhöhten Schadstoffeintrag in die 

Luft zu rechnen. Ebenso wird durch die Planung kein erheblicher Ausstoß von sogenannten 

Treibhausgasen, welche eine Beschleunigung des Klimawandels bewirken, bedingt. 

 

 

4.2.7 Landschaft 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase können temporär visuelle Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge 

und Geräte (z. B. Kräne) sowie die Baustelleneinrichtung entstehen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen können jedoch aufgrund der zeitlichen Beschränkung ausgeschlossen werden. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die vorliegende Planung bedingt vornehmlich die Inanspruchnahme einer Ackerfläche sowie 

eines kleinflächigen Gehölzbestandes im Bereich bzw. Umfeld einer bereits vorhandenen lo-

cker bebauten Einzelhaussiedlung. Die Karte „Landschaftsbild – Wichtige Bereiche“ trifft für 

das Plangebiet keine Aussagen. Durch die Planung werden keine landschaftsbildspezifischen 

Wertelemente überplant. Es kann insgesamt festgehalten werden, dass durch die Planung 

keine wesentliche Verschlechterung des Landschaftsbildes im Plangebiet und seinem Umfeld 

eintritt. Die mit dem Eingriff einhergehenden und unvermeidbaren Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes werden durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ersetzt (multifunkti-

onal über die biotopspezifischen externen Kompensationsmaßnahmen). 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Erhebliche betriebsbedingte Wirkfaktoren bezüglich des Landschaftsbildes sind durch die ge-

plante wohnbauliche Nutzung nicht zu erwarten. 

 

 

4.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen.  

 

 

4.2.9 Europäisches Netz – Natura 2000 

FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen (vgl. Kapitel 3.6). 
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4.3 Abschließende Bewertung der festgestellten Auswirkungen auf die Um-

weltschutzgüter 

In der folgenden Tabelle 3 erfolgt für die betrachteten Schutzgüter eine Bewertung der zu 

erwartenden Umweltauswirkungen im Sinne eines Bewertungsvorschlags gem. § 25 UVPG.   

 
Tabelle 3: Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgüter 

Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

 IV  - 
 III  - 

 Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Beeinträchtigung 
oder Verlust von empfindli-
chen und weniger empfind-
lichen Biotoptypen durch 
Flächeninanspruchnahme 
bzw. heranrückende Be-
bauung. 

II  Dies führt zu einem Verlust von Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere und ist somit 
als erheblicher Eingriff für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter Be-
rücksichtigung des weitgehenden Erhalts 
der angrenzenden Gehölzbestände und 
der durchzuführenden Kompensations-
maßnahmen ist jedoch nicht mit erheblich 
nachteiligen Auswirkungen im Sinne des 
BauGB / UVPG zu rechnen. 

 Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Direkte Zerstörung 
des ursprünglichen Lebens-
raumes von Tieren, hervor-
gerufen durch die vollstän-
dige Entfernung der Vege-
tation (z.B. Gehölzrodung) 

II  Die ursprünglichen Lebensraumfunktio-
nen gehen damit zwar vollständig verlo-
ren, es werden dadurch aber keine be-
deutsamen faunistischen Funktionsräume 
von der Planung unmittelbar in Anspruch 
genommen oder erheblich beeinträchtigt. 
Aufgrund dieser Tatsache, in Verbindung 
mit der geringen Größe des Verlustes und 
der hohen Größe des verbleibenden Tier-
lebensraumes wird die Umsetzung der 
Planung, auch unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungs-/ und Kom-
pensationsmaßnahmen im Zuge der Ein-
griffsregelung zu keiner starken Verände-
rung der Tierlebensgemeinschaften füh-
ren. 

 Boden: Die geplante Neu-
versiegelung führt zum Ver-
lust aller Bodenfunktionen. 

II Aus Sicht des Schutzgutes Boden liegen 
keine Bereiche mit besonderer Bedeutung 
im Plangebiet vor. Die Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes können über eine Auf-
wertung von Bodenfunktionen im Rahmen 
der biotopspezifischen (multifunktional 
wirksamen) Kompensationsmaßnahmen 
nur in begrenztem Maße ersetzt werden. 
Eine vollständige Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen ist jedoch nicht möglich. 

 Wasser: Durch die ge-
plante Versiegelung kommt 
es zum Verlust von Infiltrati-
onsraum. 

II Die Planung führt zu einer zusätzlichen 
Flächenversiegelung innerhalb eines Be-
reiches mit einer vorwiegend hohen 
Grundwasserneubildungsrate. 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

 Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Betriebsbedingte, 
akustische und optische 
Störreize. 

I Beeinträchtigungen durch mögliche zu-
sätzliche betriebsbedingte Lärmwirkungen 
und Lichtimmissionen sind für die vorlie-
gende Planung im Hinblick auf die Vögel 
und die Fledermäuse unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Vermeidungs-
maßnahmen als nicht erheblich (und somit 
als nicht relevant) einzuschätzen, da keine 
bedeutsamen faunistischen Funktions-
räume für diese Artgruppen vorhanden 
sind, die betriebsbedingten Projektwirkun-
gen der vorgesehenen Planung das bishe-
rige Maß an Störwirkungen im Hinblick auf 
Art, Umfang und Intensität nicht wesentlich 
wirksam überschreiten und keine Jagdha-
bitate mit besondere Bedeutung von Fle-
dermäusen unmittelbar in Anspruch ge-
nommen werden. 

 Mensch: Während der Bau-
phase: Lärm, Staubentwick-
lung, Erschütterungen, ein-
geschränkte Nutzbarkeit 
der Wege sowie Nah- und 
Fernsicht auf aufragende 
Geräte, wie z. B. Kräne. 

I  Diese Beeinträchtigungen bestehen ledig-
lich temporär während der Bauphase und 
können durch eine optimale Zuwegungs- 
und Baustelleneinrichtung und zügige 
Bauabwicklung vermieden bzw. vermin-
dert werden. 

 Mensch: Von der nördlich 
des Plangebietes gelege-
nen Bundesstraße B 218 
wirken Schallimmissionen 
auf das Plangebiet ein. 

I Unter Berücksichtigung der in der schall-
technischen Beurteilung (HEWES 2022) 
angeführten passiven Lärmschutzmaß-
nahmen ist nicht mit erheblichen Beein-
trächtigungen zu rechnen. 

 Mensch: Aufgrund umlie-
gender landwirtschaftlicher 
Nutzungen können landwirt-
schaftlich spezifische Im-
missionen auftreten. 

I Diese Immissionen sind unvermeidbar, im 
ländlichen Raum ortsüblich und müssen 
von den Anwohnern toleriert werden. 

 Wasser: Eine Verunreini-
gung des Grund- oder 
Oberflächenwassers wäh-
rend der Bauphase durch 
den Eintrag von Öl, Kraft-
stoff, Schmiermittel u. ä. 
kann z. B. bei Unfällen nicht 
ausgeschlossen werden. 

I Von erheblichen baubedingten Beein-
trächtigungen des Grund- oder Oberflä-
chenwassers wird nicht ausgegangen. 

 Wasser: Innerhalb des 
Plangebietes besteht ein 
geringes Schutzpotenzial 
der grundwasserüberde-
ckenden Schichten, woraus 
eine hohe Empfindlichkeit 
des Grundwassers gegen-
über Schadstoffeinträgen 
resultiert. 

I Bei der Ausweisung eines Wohngebietes 
handelt es sich nicht um eine Planung mit 
besonders erhöhter Grundwasserver-
schmutzungsgefährdung. 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

 Klima/Luft: Die geplante 
Bebauung und Versiege-
lung führen zu einem Ver-
lust kaltluftproduzierender 
Flächen. 

I Aufgrund seiner Lage am Ortsrand und 
den angrenzenden bzw. umliegenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen handelt 
es sich bei dem Plangebiet und seinem 
näheren Umfeld um keinen thermisch be-
lasteten Bereich. 

 

 

4.4 Wechselwirkungen 

Die Planung wird zwar aufgrund der zu erwartenden Neuversiegelung zu Auswirkungen in 

allen Schutzgutbereichen führen, erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komplexer 

schutzgutübergreifender Wechselwirkungen werden durch die Planung aber nicht bedingt. Die 

schwerwiegendsten Beeinträchtigungen werden dabei durch den Verlust von Bodenfunktio-

nen, Infiltrationsraum (Grundwasserneubildung), von Kaltluftentstehungs-Flächen sowie von 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch die Inanspruchnahme und Versiegelung bzw. Be-

bauung bedingt. 

 

 

4.5 Weitere Umweltauswirkungen 

Art und Menge an Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterung, Licht, Wärme, Strah-

lung, Belästigungen) (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe cc BauGB) 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der Formu-

lierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 175. Bei 

der vorliegenden Planung handelt es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“. Da kon-

kretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, können keine detaillierten Aussagen zu 

Schadstoffen, Belästigungen, Erschütterungen, Licht, Wärme oder Strahlung sowie vom Plan-

gebiet ausgehenden Lärm getroffen werden. Erhebliche Schadstoff-, Lärm-, Licht-, Wärme- 

oder Strahlungsemissionen sowie Erschütterungen oder Belästigungen werden mit der Um-

setzung der vorliegenden Planung (Ausweisung von Wohngebieten) nicht einhergehen (sh. 

dazu auch schalltechnische Beurteilung HEWES 2022). 

 

Menge und Verwertung erzeugter Abfälle (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe dd BauGB)  

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-

botsplanung“ handelt, können zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu ggf. er-

zeugten Abfällen gemacht werden.  

 

Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang (An-

lage 1 Nr.2 Doppelbuchstabe ff BauGB) 

Im BauGB bzw. im „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und 

zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ wird der Begriff „Kumulation“ bzw. 

„kumulative Wirkungen“ nicht genauer definiert. Eine Annäherung an diesen Begriff kann unter 

Berücksichtigung des § 10 UVPG erfolgen. Der § 10 Abs. 4 UVPG spricht von „Kumulierenden 

Vorhaben“ und erläutert diese wie folgt: „…, wenn mehrere Vorhaben von derselben Art, von 
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einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammen-

hang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn  

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder 

baulichen Einrichtungen verbunden sein.“  

Nach aktuellem Kenntnisstand plant die Stadt Bramsche, als Träger des vorliegenden Bauleit-

planverfahrens, im Untersuchungsraum und dem näheren Umfeld kein weiteres Vorhaben im 

Sinne einer weiteren Ausweisung von Wohngebieten im Zuge eines Bauleitplanverfahrens.  

Für den Untersuchungsraum und das nähere Umfeld liegen derzeit keine Informationen zu 

Vorhaben anderer Planungsträger (z. B. Fachplanungen) vor.  

 

Auswirkungen auf das Klima / Anpassung gegenüber den Folgen des Klimawandels. 

(Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe gg BauGB) 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt, können 

zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu den Auswirkungen auf das Klima oder 

der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels gemacht werden.  Durch die ge-

plante wohnbauliche Nutzung ist zumindest kein signifikant erhöhter Ausstoß von Luft-Schad-

stoffen (Stäube, CO, NOx, SO2, etc.) zu erwarten. 

 

Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe 

hh BauGB) 

Detaillierte Angaben zu eingesetzten Techniken und Stoffen sind derzeit nicht bekannt. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vorbereiteten Bautätigkei-

ten nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden und dem allgemeinen 

Schutz der Umwelt durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Um-

weltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsver-

ordnung, Arbeitsstättenverordnung) nachgekommen wird.  

 

Risikoabschätzung Unfälle und Katastrophen 

Es erfolgt -soweit zu dem jetzigen Stand der Planung möglich- eine Risikoabschätzung bezüg-

lich möglicher, das Plangebiet betreffender oder vom Plangebiet ausgehender Unfälle und 

Katastrophen.   

 

Darstellung der Auswirkungen von Risiken für die menschliche Gesundheit, auf Kulturgüter 

oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ee 

BauGB) 

Aufgrund der geplanten wohnbaulichen Nutzung weist das Plangebiet eine erhöhte 

Empfindlichkeit gegenüber von außerhalb einwirkenden Unfällen oder Katastrophen auf. Es 

ist jedoch festzuhalten, dass im näheren und weiteren Umfeld des Plangebietes derzeitig keine 

als Störfallbetriebe einzustufenden gewerblichen Nutzungen bekannt sind. Ebenso wenig 

besteht eine potenzielle Gefährdung durch Hochwasserereignisse, da keine 

Überschwemmungsgebiete oder Risikogebiete im Sinne der 

Hochwassermanagementrichtlinie vorliegen. Die vorliegende Planung bedingt daher aller 

Voraussicht nach lediglich eine geringe Konfliktintensität bzw. geringe nachteilige 

Umweltauswirkungen in Bezug auf die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen.   
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Beschreibung von Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkungen von Krisen 

(Anlage 1 Nr. 2e BauGB) 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-

botsplanung“ handelt, können zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu Bereit-

schafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkung von Krisen gemacht werden.  

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 

Bei der vorliegenden Planung kommen regenerative Energien (z. B. Solaranlagen) nicht expli-

zit zum Tragen. Die Anwendung weitergehender Maßnahmen bleibt dem zukünftigen Eigen-

tümer vorbehalten, wird seitens der Gemeinde aber nicht vorgeschrieben (vgl. auch Kapitel 

1.4). 

 

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 

Die für das Plangebiet relevanten Darstellungen des Landschaftsrahmenplanes werden, so-

fern vorhanden, in Kapitel 2.2 aufgeführt. 

 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-

onsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Belang h zu 

erwarten. 

 

 

5 Umweltrelevante Maßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Nach den §§ 13 und 15 (1) BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen. Nach § 1a (2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umge-

gangen werden (Bodenschutzklausel) sowie die Umnutzung von landwirtschaftlichen, als 

Wald oder für Wohnzwecken genutzten Flächen auf den notwendigen Umfang begrenzt wer-

den (Umwidmungssperrklausel). 

Die Ausweisung der neu geplanten wohnbaulichen Nutzung beschränkt sich auf (teils derzeitig 

ungenutzte) Flächen im Bereich bzw. Umfeld einer bereits vorhandenen Siedlung. Eine Über-

planung von (größeren) Flächen der freien Landschaft wird dadurch vermieden. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde-

pflichtig und müssen der Denkmalbehörde der Stadt und des Landkreises Osnabrück (Stadt 

und Kreisarchäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder- 4433) un-

verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 

Unternehmer. Bodenfunde und FundsteIlen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf 

von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge 
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zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestat-

tet. 

 

Maßnahmen zum Artenschutz 

Im Plangebiet ist das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten aus den Artgrup-

pen der Brutvögel und der Fledermäuse nachgewiesen. Mit der Umsetzung der Planung gehen 

nach aktuellem Kenntnisstand keine Brutstandorte oder essentielle Habitatbestandteile von 

Brutvogelarten mit besonderer Planungsrelevanz verloren. Fortpflanzungs-/ Ruhestätten 

(Quartiere) oder essentielle Nahrungshabitate von Fledermausarten sind durch die Planung 

ebenfalls nicht betroffen.  

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der § 44 des BNatSchG durch die Bauher-

ren zu beachten, diese gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss im Sinne 

der Bauleitplanung auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch für Bau-

herren bei Bauantrag). Hinsichtlich der Berücksichtigung des Artenschutzes ist festzuhalten, 

dass unter Berücksichtigung aller vorhandenen Daten nach aktueller Einschätzung und unter 

Beachtung der folgenden Maßnahmen die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG nicht zu erwarten sind und somit kein Ausnahmever-

fahren erforderlich wird.  

 

 Baufeldräumung (Brutvögel): Diejenigen Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Ent-

fernung von Gehölzen, Beseitigung von Vegetationsstrukturen), die zu einer Entfer-

nung aller Brutmöglichkeiten und damit zur Erfüllung möglicher artenschutzrechtlicher 

Tatbestände für die Artgruppe der Brutvögel führen können, müssen nach Abschluss 

der Brutsaison und vor Beginn der neuen Brutsaison der Vögel zwischen dem 01. Ok-

tober und dem 01. März stattfinden. Sollte die Entfernung von Gehölzen/ Baumfällar-

beiten oder die Beseitigung von Vegetationsstrukturen außerhalb des genannten Zeit-

raumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche/ Strukturen 

durch eine fachkundige Person (z.B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von 

aktuell besetzten Vogelnestern zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung kann 

abgesehen werden, wenn durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt 

wird, dass keine Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten durch die Baufeldräu-

mung zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern ist die 

Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustim-

men. 

 Baumfällung (optional, nur bei entgegen der Festsetzungen dennoch erforder-

lich werdenden Baumfällungen der markanten Stieleiche südwestlich der Straße 

„Im Mühlengrund“ im nördlichen Plangebiet): Die alte markante Stiel-Eiche ist 

durch Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert und wird daher nicht in Anspruch 

genommen. Sollte entgegen der Festsetzung dieser Baum irgendwann doch entfernt 

werden müssen, sollte die Fällung dieses Baumes nur in einem Bauzeitenfenster au-

ßerhalb der Sommermonate, also zwischen Mitte November und Mitte März stattfin-

den. In jedem Fall ist der Baum vor einer Fällung durch einen fachkundigen Fleder-

mauskundler auf Quartierpotenzial und das mögliche Vorkommen von Fledermäusen 

hin zu überprüfen. Beim Feststellen von Quartieren oder Fledermausbesatz ist die Un-

tere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
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In Abhängigkeit vom Befund sind in dem Fall dann gegebenenfalls weitere artenschutz-

rechtliche Vermeidungsmaßnahmen (Bau-/Zeitmanagement) und/oder vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen festzulegen (s. folgender Spiegelstrich). 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme; Anbringen von Fledermauskästen in der 

nahen Umgebung (optional, nur bei Nachweis von Fledermausindividuen/ -quar-

tieren im Zuge der vorgezogenen Kontrollen vor einer Baumfällung): Sollte im im 

Zuge von Baumfällungen bzw. der vorgeschalteten Kontrollen Quartierstrukturen ge-

funden werden, die auf ehemals besetzte Wochenstuben schließen lassen (Kotnach-

weise) oder besetzte Quartiere nachgewiesen werden, wird die Anlage von Ersatzquar-

tieren in Form der Anbringung von Fledermauskästen in der nahen Umgebung notwen-

dig (CEF-Maßnahmen). Art und Umfang richten sich in diesem Fall dabei nach der 

Ausprägung des vorgefundenen Quartieres sowie der betroffenen Art und sind erst 

nach der Begutachtung des Quartieres im Detail festzulegen. Die konkrete Festlegung 

von Standorten zur Umsetzung der Maßnahme wird dann in Absprache mit der Unteren 

Naturschutzbehörde und einer vom behördlichen Naturschutz autorisierten Fachper-

son (Biologe oder vergleichbare Qualifikation, ggf. Umweltbaubegleitung (UBB)) ge-

troffen.  

 

Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich/Ersatz) 

Die Grundlage der Bewertung stellt das Osnabrücker Kompensationsmodell (LK OSNABRÜCK, 

CLOPPENBURG, VECHTA 2016) dar. Eine Ermittlung der Eingriffs- und geplanten Flächenwerte 

befindet sich im Anhang dieses Umweltberichtes (vgl. Kapitel 11.3).  

 

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Gemäß § 15 BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft zu 

unterlassen, und unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen aus-

zugleichen. Ein Eingriff gilt als ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen 

oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das Land-

schaftsbild wiederhergestellt bzw. neu gestaltet ist. Für innerhalb des Plangebietes nicht aus-

geglichene Teile sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes plane-

risch vorzusehen.  

 

Innerhalb des Plangebietes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  

 

Grünflächen im Wohngebiet (Hausgärten) Wertfaktor 1,0 

Bei einer Grundflächenzahl von 0,4 im Wohngebiet und einer allgemein möglichen Überschrei-

tung um 50 % können ca. 60 % des überbaubaren Gebietes versiegelt werden. Die restlichen 

Flächen (40 %) sind somit als Grünflächen vorgesehen. Diese Grünflächen sind als Hausgär-

ten zu bewerten, die sich durch intensiv gepflegte Beet- und Rasenflächen sowie vielfach nicht 

heimische Ziersträucher und Bäume charakterisieren. Die Flächen erhalten einen Wertfaktor 

von 1,0.  
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Öffentliche Grünflächen Erhalt / Wertfaktor 1,0 / Wertfaktor 1,4 

Im südlichen Bereich des Plangebietes wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung „Spielplatz“ festgesetzt. Der Bereich insgesamt wird in Anlehnung an eine sonstige 

Sport-, Spiel- und Freizeitanlage (PSZ) mit dem Wertfaktor 1,0 bewertet. 

Ebenso werden im nördlichen Bereich des Plangebietes streifenförmige Grünflächen festge-

setzt. Im Sinne einer halbruderalen Gras- und Staudenflur (UH) wird der Wertfaktor 1,0 ange-

nommen. 

Weiterhin wird am nordöstlichen Randbereich eine öffentliche Grünfläche mit der Überlage-

rung einer Fläche für die Wasserwirtschaft (Regenrückhaltebecken) festgesetzt. Das Regen-

rückhaltecken kann naturnah ausgestaltet werden. Der Bereich insgesamt wird in Anlehnung 

an ein sonstiges naturfernes Stillgewässer (SXS) mit dem Wertfaktor 1,0 bewertet. 

Zur landschaftlichen Einbindung und Abgrenzung des Allgemeinen Wohngebietes gegenüber 

der freien Landschaft sowie zur Schaffung von Vernetzungs- und Teillebensräumen erfolgt 

eine durchgängige, ca. 3 - 5 m breite, mindestens 2-reihige Heckenpflanzung aus 

standortheimischen Strauch- und Baumarten (= Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft). Die baumartigen Gehölze haben dabei 

einen Anteil von ca. 30 % und sind gleichmäßig als Überhälter (Hochstamm, 3 x verpflanzt, 

Stammumfang 14/16 mit Ballen) innerhalb der Heckenpflanzung zu setzen. 

 

Gehölzartenauswahl 

Hochstämme (Hochstamm, St.U. 14-16): 

Spitz-Ahorn (Acer platanoides), 

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), 

Rotbuche (Fagus sylvatica), 

Hainbuche (Carpinus betulus), 

 

Sträucher: 

Hartriegel (Cornus sanguinea), 

Hasel (Corylus avellana), 

Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata u. Soften), 

Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), 

Faulbaum (Frangula alnus), 

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), 

Vogelkirsche (Prunus avium), 

Schlehe (Prunus spinosa), 

Kreuzdorn (Rhamnus cartharticus), 

Hunds-Rose (Rosa canina), 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), 

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus u. Sorten). 

 

Der in der Maßnahmenfläche gelegene Teil einer Strauch-Baumhecke sowie eines Grabens 

kann bestehen bleiben (Erhalt). 
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Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Die o.g. Maßnahmen im Plangebiet reichen nicht aus, um die Beeinträchtigungen in dem 

Schutzgutbereich Tiere und Pflanzen vollständig zu kompensieren. Nach Bilanzierung von 

Eingriff und Ausgleich im Plangebiet verbleibt ein ökologisches Defizit von 11.702 

Werteinheiten (vgl. Kapitel 11.3.3). 

 

Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 

und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 

des § 15 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-

haltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt 

werden. Bei der Maßnahmenplanung sind § 15 Abs. 2 BNatSchG (Maßnahmen in Schutzge-

bieten bzw. der WRRL) und Abs. 3 (Berücksichtigung agrarstruktureller Belange) zu berück-

sichtigen.  

 

Zur Kompensation des errechneten Kompensationsdefizites bei Umsetzung der Bebauungs-

planung weist die Stadt Bramsche geeignete Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen 

im Rahmen des Ersatzflächenpools „Hof Lange“, welcher sich innerhalb von Bramsche (Orts-

teil Ueffeln) befindet, nach.  

 

 

6 Monitoring  

Überwachung (Monitoring) erheblicher Auswirkungen 

Vor dem Hintergrund, dass im Untersuchungsraum aktuell keine Wert- und Funktionselemente 

mit besonderer Bedeutung betroffen sind und unter Berücksichtigung der Vorbelastung des 

Gebietes sowie der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (s.o.), verbleiben keine 

Auswirkungen, die als erheblich nachteilig im Sinne des BauGB / UVPG zu bezeichnen wären. 

Gesonderte Überwachungsmaßnahmen bzgl. bekannter Auswirkungen sind daher nicht 

erforderlich. Bzgl. der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen wird die Stadt Bramsche 

folgende Kontrollen vor Ort durchführen: 

- direkt nach der Durchführung der Maßnahmen 

- drei Jahre nach Realisierung der Planung 

- danach im Abstand von jeweils 10 Jahren für die gesamte Dauer des Eingriffs11. 

 

Die Stadt Bramsche wird die, durch die an der Planung beteiligten Behörden nach § 4 Abs. 3 

BauGB weitergereichten Informationen über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Umweltauswirkungen zur Kenntnis nehmen. Diese Informationen werden, falls er-

forderlich, Grundlage für Umfang, Untersuchungstiefe, Methode und festzulegende Untersu-

chungsabstände für möglicherweise weitere Kontrollen sein.  

 

 

 

 

 

                                                
11  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen für die gesamte Dauer des Eingriffs Wirkung entfalten. [OVG Lüneburg, Urteil v. 

14.09.2000, NuR 2001, S. 294 ff.]  
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7 Status-Quo-Prognose (Nichtdurchführung der Planung) 

Bei Nichtdurchführung der Planung (vollständiger Verzicht der Umsetzung) würde die im Plan-

gebiet vorhandene Wohnbebauung keine städtebauliche Erweiterung erfahren. Dadurch könn-

ten die Freiflächen (Acker) sowie der kleinflächige Gehölzbestand bestehen bleiben und wei-

terhin ihre schutzgutspezifischen Funktionen wahrnehmen.  

Gemäß der wirksamen Flächennutzungsplandarstellung wäre im Bereich der geplanten Er-

weiterung eine Entwicklung als Flächen für die Landwirtschaftlich möglich. 

 

 

8 Darstellung der wichtigsten geprüften Alternativen aus Umweltsicht 

Nach § 15 (1) BNatSchG sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden. 

Dazu zählt auch die Prüfung von zumutbaren Alternativen des mit dem Eingriff verfolgten 

Zweckes am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft. Im vorliegenden Bauleitplan wird eine städtebauliche Erweiterung einer vorhan-

denen Bebauung vollzogen, sodass kein weiterer Raum in der freien Landschaft in Anspruch 

genommen werden muss. Die Innenentwicklung wird unterstützt und die vorhandene 

Infrastruktur kann weitestgehend genutzt werden. Für den vorliegenden Bebauungsplan 

wurden keine Alternativen geprüft, die über die in Kapitel 5 genannten Maßnahmen zur 

Reduzierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes 

hinausgehen. Planungsalternativen (z. B. alternative Bebauungskonzepte), die zu einer 

weiteren Reduzierung von Eingriffen in Natur und Landschaft führen würden, liegen nicht vor. 

 

 

9 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 

 

 

10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Nach § 2a BauGB (i.d.F. vom 3. November 2017) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren 

dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Be-

gründung ist der Umweltbericht.  

Die primäre Aufgabe des Umweltberichtes besteht darin, für Planungsträger, Träger öffentli-

cher Belange und die betroffene bzw. interessierte Öffentlichkeit, die für das Planungsvorha-

ben notwendigen umweltspezifischen Informationen so aufzuarbeiten, dass die Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfassend dargestellt werden.  

Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus dem § 2a des Baugesetzbuches. 

 

Gesamthafte Beurteilung: 

Von der vorliegenden Planung sind ein Acker sowie ein kleinflächiger standortgerechter Ge-

hölzbestand betroffen. Für das Plangebiet wurde eine schutzgutbezogene Bestandserfassung 

und -bewertung durchgeführt. Des Weiteren wurde prognostiziert, welche Auswirkungen die 

vorliegende Planung auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild hat. Die 

schwerwiegendsten Beeinträchtigungen aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Eingriffe in 

die Lebensraumfunktionen bzw. den Biotoptypen-Bestand sowie der weitere Verlust von 



Stadt Bramsche, Bebauungsplan Nr. 175 & 41. FNP-Änderung – Umweltbericht 34 / 43 

 

H:\BRAMSCHE\220481\TEXTE\ubr220412.docx  

Bodenfunktionen und Infiltrationsraum durch die geplante Flächeninanspruchnahme und 

Versiegelung. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das anhand des 

Osnabrücker Kompensationsmodells ermittelte Defizit von 11.702 Werteinheiten durch einen 

Nachweis von Werteinheiten aus dem Kompensationspool „Hof Lange“ vollständig 

kompensiert wird. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der § 44 des BNatSchG durch die Bauher-

ren zu beachten, diese gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss des Be-

bauungsplanes auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch für Bauher-

ren bei Bauantrag). Um die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) 

BNatSchG zu vermeiden, ist die Einhaltung von Erschließungszeiten sowie Vorgaben bei einer 

möglichen Fällung einer alten Stiel-Eiche zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung der im 

Umweltbericht formulierten Maßnahmen zum Artenschutz: Bauzeitenfenster bei der Baufeld-

räumung im Zusammenspiel mit einer ökologischen Baubegleitung (optional, nur bei entgegen 

der Festsetzungen dennoch erforderlich werdenden Baumfällungen der markanten Stieleiche 

südwestlich der Straße „Im Mühlengrund“ im nördlichen Plangebiet) sowie der Umsetzung von 

CEF-Maßnahmen (optional, nur bei Nachweis von Fledermausindividuen/ -quartieren im Zuge 

der vorgezogenen Kontrollen vor einer Baumfällung) und der im Zuge der Eingriffsregelung 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind nach aktueller Einschätzung keine Erfüllun-

gen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu erwarten und somit keine Ausnahmeverfah-

ren erforderlich.  
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11 Anhang 

11.1 Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Umweltgüter 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Tiere und Pflanzen: 
 Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 

 Funktionsverlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen durch z. B. Nutzungsänderung, 
Lebensraumzerschneidungen oder emissionsbedingte Beeinträchtigungen wie Schadstoffe, 
optische sowie akustische Störreize 

 Beeinträchtigung von Schutzgebieten und -objekten (Naturschutzgesetzgebung) 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Biologische Vielfalt: 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von Arten oder Biotopen der Roten Listen 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von streng geschützten Arten nach BNatSchG 
 Zerstörung oder Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen oder -beziehungen 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Boden, Wasser, Klima, Luft: 
 Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung 
 Funktionsverlust von Bodenbereichen – speziell mit besonderer Bedeutung – durch Überpla-

nung oder Schadstoffeintrag 
 Mobilisierung von Schadstoffen durch Inanspruchnahme belasteter Flächen (Altlasten, Depo-

nien usw.) 
 Beeinträchtigung von Oberflächengewässern – speziell mit besonderer Bedeutung – durch 

Verlust, Verlegung, Veränderung, Einleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von grundwasserspezifischen Funktionsbereichen – speziell mit besonderer 

Bedeutung – durch Versiegelung, GW-Absenkung, Anstau, Umleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von Schutzausweisungen nach Niedersächsischem Wassergesetz 
 Beeinträchtigung von bedeutsamen Flächen der Kalt- oder Frischluftentstehung durch Versie-

gelung, sonstige Überplanung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von klimatisch oder lufthygienisch wirksamen Abfluss- oder Ventilationsbah-

nen durch Schaffung von Barrieren oder Schadstoffeintrag 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Landschaft: 
 Überplanung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürlichen 

Erholungseignung) bzw. von kulturhistorischen oder besonders landschaftsbildprägenden 
Strukturelementen 

 Beeinträchtigung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürli-
chen Erholungseignung) durch Verlärmung, Zerschneidung oder visuelle Überprägung 

 Beeinträchtigung von landschaftsbildspezifischen Schutzgebieten oder -objekten 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf den Menschen: 
 Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch Emissionen 
 Verlust oder Funktionsverlust von Wohn- und/oder Wohnumfeldflächen (siedlungsnaher Frei-

raum) 
 Verlust oder Funktionsverlust von bedeutsamen Flächen der Freizeit- bzw. Tourismusinfra-

struktur 
 Auswirkungen auf die Bevölkerung insgesamt 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Kultur- und Sachgüter: 
 Beeinträchtigung geschützter Denkmäler oder sonstiger schützenswerter Objekte / Bauten z. 

B. durch Verlust, Überplanung, Verlärmung, Beschädigung (Erschütterungen, Schadstoffe) 
 Beeinträchtigung von Sachgütern durch Überplanung 

 
Anfälligkeit der Schutzgüter aufgrund von Unfällen oder Katastrophen 
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11.3 Eingriffs- und Kompensationsermittlung (BNatSchG) 

Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt 

anhand des Osnabrücker Kompensationsmodells (LK OSNABRÜCK, CLOPPENBURG, VECHTA 

2016). Die Biotoptypenerfassung und -beschreibung (nach V. DRACHENFELS (2020 bzw. 2021)) 

erfolgt in Kapitel 3.2. Für das Kompensationsmodell relevante Eingriffsangaben sind insbe-

sondere dem Kapitel 1.3 und der Auswirkungsprognose (Kapitel 0) zu entnehmen.  

 

 

11.3.1  Eingriffsflächenwert 

Der Eingriffsflächenwert ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Flächengrößen mit 

dem jeweiligen Wertfaktor. 

 

Bestand  
Flächen-

größe (m²) 
Wertfaktor 

(WF) 
Eingriffs-flä-

chenwert (WE)  

2.10.2 Strauch-Baumhecke (HFM) 86 o. B.* - 

2.13.1 Einzelbaum (HBE) 21 o. B.* - 

2.16.3 Sonstiger Standortgerechter Gehölzbestand 
(HPS) 

857 1,7 1.456,9 

4.13 Graben (FG) 12 o. B.* - 

10.4 Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH) 937 o. B.** - 

11.1 Acker (A) 30.562 1,0 30.562 

13.7.2 Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) / 
12.6 Hausgarten (PH) 

30.950 o. B.* - 

13.1.1 Straße (OVS) 1.857 o. B.* - 

Gesamt: 65.282  32.018,9 

*  Da diese Biotoptypen in ihrem Bestand durch Festsetzungen erhalten bleiben, verbleiben diese Flächen ohne 

Bewertung. 

**  Baurecht nach § 34 BauGB, daher ohne Bewertung. 

 
Insgesamt ergibt sich ein Eingriffsflächenwert von 32.019 Werteinheiten.  
 
 
11.3.2  Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Den innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Flächen können folgende Wertfaktoren zuge-

ordnet werden:  
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Übersicht der geplanten Maßnahmen 

Maßnahme 
Flächengröße 

(m²) 
Wertfaktor 

(WF) 
Kompensati-
onswert (WE) 

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4 + Überschrei-
tung auf 0,6); Gesamtfläche: 47.928 m² 

0   

- Bestand (Erhalt 13.7.2 OEL / 12. 6 PH) 30.950 o. B.* - 

- Überplanung 10.4 UH 937 o. B.** - 

- Planung, davon (16.041)   

   - Versiegelung (60 %) 9.624,6 0,0 0 

   - Freiflächen (40 %) 6.416,4 1,0 6.416,4 

Straßenverkehrsfläche; Gesamtfläche: 5.193 m² 0   

- Bestand (Erhalt 13.1.1 OVS) 1.857 o. B.* - 

- Erhalt 2.13.1 (HBE) 21 o. B.*  

- Planung 3.315 0,0 0 

Öffentliche Grünflächen; Gesamtfläche: 12.161 m² 0   

- Spielplatz 668 1,0 668 

- Fläche für die Wasserwirtschaft (Regenrückhalte-
becken) 

6.340 1,0 6.340 

- Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(4.692)   

- Erhalt 2.10.2 (HFM) 86 o. B.* - 

- Erhalt 4.13 (FG) 12 o. B.* - 

- Planung 4.594 1,4 6.431,6 

- Fläche mit Leitungsrecht 294 1,0 294 

- Sonstige Grünfläche 167 1,0 167 

Gesamt: 65.282  20.317,0 

*  Da diese Biotoptypen in ihrem Bestand durch Festsetzungen erhalten bleiben, verbleiben diese Flächen ohne 

Bewertung. 

**  Baurecht nach § 34 BauGB, daher ohne Bewertung. 

 

Im Plangebiet wird ein geplanter Flächenwert von 20.317 Werteinheiten erzielt. 

 

 

11.3.3  Ermittlung des Kompensationsdefizits 

Zur Ermittlung des Kompensationsdefizits wird der Eingriffsflächenwert, der den Funktionsver-

lust symbolisiert, dem Flächenwert laut Plandarstellung gegenübergestellt. 

 

Eingriffsflächenwert - Geplanter Flächenwert = Kompensationsdefizit 
     

32.019 WE - 20.317 WE = 11.702 WE 
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Bei der Gegenüberstellung von Eingriffsflächenwert und geplantem Flächenwert wird deutlich, 

dass im Plangebiet ein rechnerisches Kompensationsdefizit von 11.702 Werteinheiten be-

steht.  

 

 

11.3.4  Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Eine Kompensation des Defizits ist nur über eine ökologische Aufwertung anderer Flächen 

und Elemente der freien Landschaft zu gewährleisten. Es sollen entsprechend der Vorgaben 

des § 15 BNatSchG die durch den Eingriff zerstörten Funktionen und Werte des Naturhaus-

haltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle in ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt 

werden. 

 

Zur Kompensation des errechneten Kompensationsdefizites bei Umsetzung der Bebauungs-

planung weist die Stadt Bramsche geeignete Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen 

im Rahmen des Ersatzflächenpools „Hof Lange“, welcher sich innerhalb von Bramsche (Orts-

teil Ueffeln) befindet, nach.  

 

Insgesamt betrachtet, verbleiben keine Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt oder das 

Landschaftsbild. 
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11.4 Bestandsplan 

sh. nächste Seite  
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